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Ziele dieser Präsentation

1. Jeder hat verstanden, was die aktuell geltenden rechtlichen 
Regelungen sind

2. Jeder hat verstanden, was die Grundsätze des TSV Rain bei der 
Erstellung des Hygienekonzepts sind

3. Jeder kennt seine Verantwortungen bei der Umsetzung des 
Hygienekonzepts
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Was sind die Kernaussagen aus Folie 3?

ÅMit Beschluss durch die Bayerische Staatsregierung ist eine 
Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab dem 08.03.21 möglich

ÅSeit 26.04.21 ist auch bei einer Inzidenz über 100 kontaktloser Sport von 
unter 14 jährigen möglich.

ÅDer „Fahrplan“ ist auf Sicht und muss täglich evaluiert werden

ÅGrundvoraussetzung für einen Sportbetrieb auf den Sportanlagen sind:
> Hygienekonzept gemäß den geltenden Bestimmungen
> Freigabe durch die Kommune, wodurch eine Änderung am Konzept immer einhergeht mit einem 
gewissen Zeitbedarf
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Was sind die Grundsätze des TSV Rain hinsichtlich 
des Hygienekonzepts?

Hygienekonzept

Senkung des 
Infektionsrisikos

Erfüllung der 
Fürsorgepflicht

Nachvollziehbarkeit
der 

Kontaktpersonen 
bei Infektionen

Vermeidung von Bürokratie

Möglichst viel Sportbetrieb ermöglichen
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3.1. Regelungen –Erfüllung der Fürsorgepflicht

Immer:

- Teilnahme der Übungsleiter an einer Corona-Schulung (Vereinsintern)

- Verantwortung durch die Abteilungsleitung:Aushängen von 
Informationsmaterial & Hinweise wo immer möglich -
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3.1. Regelungen –Erfüllung der Fürsorgepflicht
Immer:

- Nachweis, dass Hygienekonzept verstanden ist, eingehalten wird & keine 
Symptome vorliegen

ĄÄnderung zu 2020: Ist nur einmalig bei Beginn auszufüllen & wenn rechtliche 
Änderungen ein Update notwendig machen (Wunsch nach weniger Bürokratie)

ĄÄnderung zu 2020:Erleichterte Erfassungsmöglichkeiten bei Erwachsenen (Alle in 
der Gruppe sind erwachsen)

Ablage beim Übungsleiter!
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3.1. Regelungen –Erfüllung der Fürsorgepflicht

Immer:

- Aussprechen von Platzverweisen bei Nichteinhaltungen

Bei Inzidenz 50-100:

- Schnelltest. Kontrolle durch Übungsleiter

- Personen aus anderen Landkreisen mit 50-100 brauchen keinen 
Schnelltest, selbst wenn Donau-Ries unter 50 liegt

- Personen aus anderen Landkreisen mit Inzidenz ab 100 und darüber sind 
vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen

- Als Referenz gelten ausschließlich die aktuellen Zahlen des RKI
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327
b2bf1d4

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
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ÅDie Nutzung der Umkleidekabinen und Sanitäranlagen sind nicht 
gestattet

ÅAußensport/Innensport gemäß den Bestimmungen der 
Staatregierungen (siehe Punkt 2)

ÅKeine Zuschauer

ÅBitte dem TSV Rain Hygienekonzept und dem der Verbände folgen

3.2. Senkung des Infektionsrisikos
Vorbereitung des Trainings - Allgemeines
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3.2 Senkung des Infektionsrisikos
Vorbereitung des Trainings –Betreten des Sportgeländes

ÅDie Betretung der Sportanlage ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Die Athleten 
haben vor Betreten mit ausreichend Abstand auf den Einlass durch den Übungsleiter zu warten. 
Der Mund-Nasen-Schutz darf ausschließlich während des Sports abgelegt werden.

ÅVor Trainingsbeginn muss eine Handdesinfektion stattfinden. Das notwendige Desinfektionsmittel 
wird zur Verfügung gesellt.

ÅAuf dem Sportgelände werden „Einbahnstraßen“ festgelegt. Diese dürfen nicht in Gegenrichtung 
belaufen werden

ÅDa die Bildung von Einbahnstraßen bei Nutzung der Turnhallen nicht umsetzbar ist, ist zwischen 
den später definierten Trainingsschichten ein zeitlicher Versatz von mindestens 30 Minuten 
einzuplanen
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ÅDas Betreten des Sportgeländes darf erst nach Anweisung des 
Übungsleiter erfolgen. Personen, die nicht rechtzeitig am 
Sammelpunkt stehen, dürfen nicht am Training teilnehmen

ÅDie Gastronomie der Sportgaststätte ist von diesem Hygiene Konzept 
losgelöst zu betrachten. Hier gelten die gültigen Gesetze der 
Bayerischen Staatsregierung

3.2 Senkung des Infektionsrisikos
Vorbereitung des Trainings –Betreten des Sportgeländes
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3.2 Senkung des Infektionsrisikos
Vorbereitung des Trainings –Bildung von Gruppen

ÅEs sind feste Trainingsgruppen zu bilden. Diese Gruppen dürfen nicht verändert 
werden und kein Kontakt zwischen den Gruppen bestehen. Eine Gruppe kann aus 
verschiedenen Mannschaften vermengt werden (Beispiel D1 + D2), solange die 
Höchstzahl an Teilnehmern pro Platz nicht überschritten wird.

ÅFür die einzelnen Übungsorte sind feste Ein- und Ausgänge festgelegt. Ferner ist 
der zeitliche Rahmen für die Nutzung der Übungsorte definiert. Es ist strengstens 
auf die Einhaltung dieser Orte zu achten, um ein aufeinandertreffen der 
Trainingsgruppen zu vermeiden

ÅDie Gruppengröße ist beschränkt auf die maximalen Gruppengrößen gemäß 
Punkt 2
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ÅDer Übungsleiter hat eine Mund-Nasen-Maske mit sich zu führen und diese 
im Fall einer zwingend notwendigen Unterschreitung des 2 Meter Abstands 
aufzusetzen

ÅWährend des gesamten Aufenthalts auf dem Sportgelände ist darauf zu 
achten, dass ein Mindestabstand von 2m eingehalten wird. Dieser Abstand 
kann während der Sporteinheit verringert werden, wenn dies gemäß Punkt 
2 in der jeweiligen Sportart zulässig ist.

ÅNach Trainingsende hat der Übungsleiter dafür zu sorgen, dass alle 
Trainingsgeräte desinfiziert werden. 

3.2 Senkung des Infektionsrisikos
Durchführung des Trainings
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ÅDas Betreten des Sportplatzes durch am Training unbeteiligte (z.B. 
Zuschauer) ist nicht gestattet

ÅEltern und Erziehungsberechtigten sollen möglichst pünktlich zum 
Trainingsbeginn/-ende erscheinen. Bei betreten des Sportplatz ist die 
Anwesenheit durch den Übungsleiter zu dokumentieren

ÅWeitere Zuschauer sind ausgeschlossen bzw. nur für die Durchführung 
zwingend notwendige Personen zugelassen (Begleitung für Menschen mit 
Handicap). Auch deren Anwesenheit ist schriftlich zu dokumentieren

3.2 Senkung des Infektionsrisikos
Durchführung des Trainings
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Ab 22.03.2021

ÅDas Trainings ist in Gruppen von maximal 4 Personen erlaubt

ÅBei der Nutzung der Geräte ist ein Handtuch unterzulegen

ÅDie Geräte sind nach Fertigstellung der Übung zu desinfizieren.

ÅDie externe Belüftung muss während des Trainings angeschaltet sein. 
Ist nach Trainingsende eine weitere Schicht geplant, muss die 
Belüftung weiterhin an bleiben. Während des Trainings wird 
zusätzlich das Garagentor zur Halle geöffnet, um eine weitere 
Belüftung sicherzustellen

3.2. Senkung des Infektionsrisikos
Durchführung des Trainings –Ergänzungen für die Abteilung Kraftsport
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Bitte die jeweils aktuellen Hygienekonzepte der Fachverbände 
beachten. Diese dürfen angewendet werden, wenn diese das 
Vereinskonzept in Richtung „Mehr Infektionsschutz“, „Mehr 
Nachverfolgbarkeit“ und „Verbesserung der Fürsorgepflicht“ ergänzen. 

Lockerungen von diesem Hygienekonzept müssen bei Sebastian 
Segnitzer beantragt werden und bedürfen einer Genehmigung der 
Stadt Rain.

3.2. Senkung des Infektionsrisikos
Weiteres
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- Erfassung jedes am Training beteiligten. Aufbewahrung durch 
Übungsleiter!

3.3. Nachverfolgung bei Infektion
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- Ernennung eines Verantwortlichen, der bei Infektion erreichbar ist 
und den Ort der Aufbewahrung der Dokumentation benennen kann

BEI INFEKTION INNERHALB VON 24h MELDUNG ALLER KONTAKTE AN 
DAS GESUNDHEITSAMT

3.3. Nachverfolgung bei Infektion
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3.3. Meldekette
Ausgangspunkt 

Gesundheitsamt

Athlet

Vorstand

Einbezug des 
Übungsleiters

Meldung beim 
Gesundheitsamt

Athlet

Übungsleiter

Vorstand

Gesundheitsamt
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Was sind die konkreten Verantwortungen?
Hauptvorstand

Erarbeitung des 
Hygienekonzepts 

gemäß den rechtlichen 
Vorgaben

Abklärung mit den 
Behörden

Schulung der 
Übungsleiter

Übungsleiter

Teilnahme an der 
Hygieneschulung und 

Durchführung der 
konkreten geltenden 

Hygieneregeln

Dokumentation der 
Trainingsteilnehmer in 
der vorgegeben Form

Meldung an den 
Vorstand bei Corona-
Fall und Nennung der 

Kontaktpersonen

Einholen und Lagern 
der Trainingsbelehrung

Überprüfung der 
Schnelltests bei Inzidenz 

+50
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4. Übungsorte/Zeiten

Hallen geschlossen

Kraftsport nur außerhalb der Schulzeiten (nach 17:00)
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4. Übungsorte/Zeiten

Maximale Anzahl der Personen

1. Kleinfeld = 15 Personen

2. Nebenplatz = 20 Personen

3. Bambini-Platz = 15 Personen

4. Hartplatz = 20 Personen

5. Kunstrasenplatz = 20 Personen

6. Kraftsport (bei Außentraining) = 5 Personen

Bei Sportarten im Außenbereich dürfen pro Platz zwei 
Trainingsgruppen auf einem der oben genannten Plätze 
trainieren wenn sichergestellt ist, dass sich diese nicht 
vermengen.
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4. Übungsorte/Zeiten
Betreten des Geländes

Maximale Anzahl der Personen

1. Sammelplatz für Betreten Georg-Weber-
Stadion

2. Weg zum Neben-/Bambiniplatz

3. Weg zum Kleinfeldplatz

4. Weg zum Hartplatz

5. Verlassen des Georg-Weber-St.

6. Sammelplatz zur Abholung nach dem 
Training

7. Sammelplatz zum Betreten des 
Kunstrasens/Kraftsport

8. Sammelplatz zum Verlassen des 
Kunstrasens/Kraftsport



Sebastian Segnitzer

4. Übungsorte/Zeiten
Zeiten

1. Jeder Übungsort wird in zweistündige „Schichten“ geteilt. 

2. Diese Schichten sind fest an Trainingsgruppen vergeben. 

3. Einer Trainingsgruppe nicht zugehörige Personen dürfen das Gelände 
nicht betreten Die Folge-Gruppe hat an den Sammelplätzen bis 
Schichtbeginn zu warten

4. Die Aktive Gruppe hat vor Schichtende vollständig das Gelände zu 
verlassen.

5. Trainingsgruppen dürfen nicht in Kontakt kommen


